
NABU Rolfscher Hof, Hahnbruchweg 5, 32760 Detmold

Geschäftsbedingungen
Sinn und Zweck der Umweltbildungsstätte Rolfscher Hof ist die Beförderung des Naturschutzgedankens in 
breiten Kreisen der Bevölkerung. Wir erwarten von den Teilnehmern an Umweltbildungsveranstaltungen, dass 
sie sorgsam mit den belebten und unbelebten Landschaftsbestandteilen am Rolfschen Hof umgehen, unnötige 
Störungen vermeiden und die im Landschaftsplan Detmold festgelegten Gebote und Verbote, soweit das 
Abweichen davon nicht im Einzelfall ausdrücklich durch unsere Referenten freigestellt wird, beachten. 
Insbesondere sollte das unaufgeforderte Entnehmen von Tieren und Pflanzen, sowie von deren Bestandteilen, 
unterlassen werden. Bei Gruppen minderjähriger Veranstaltungsteilnehmer sollte dies durch volljährige 
Begleitpersonen gewährleistet werden.

Haftungsausschluss

Für Personen- und Sachschäden, die in Zusammenhang mit der Teilnahme an Veranstaltungen des Rolfschen 
Hofs oder der Nutzung des Hauses und Außengeländes stehen, übernimmt die Umweltbildungsstätte Rolfscher 
Hof keine Haftung. Die Teilnahme an Veranstaltungen und Nutzung der hofeigenen Räumlichkeiten und des 
Außengeländes erfolgt auf eigene Gefahr.

Rücktritt

Gebuchte Veranstaltungen sind im Verhinderungsfall bis spätestens zwei Tage vor dem Veranstaltungstermin zu 
stornieren. Andernfalls erheben wir eine Stornierungsgebühr von 50 % des entfallenden Teilnahmebeitrags. Bei 
Absagen am Veranstaltungstag oder versäumter Absage wird der volle Teilnahmebeitrag fällig.

Teilnahmebeiträge

Die Teilnahmebeiträge für gebuchte Veranstaltungen sind nach Erhalt der Rechnung unter Angabe der 
jeweiligen Veranstaltungsnummer auf folgendes Konto zu entrichten:

Umweltbildungsstätte Rolfscher Hof, NABU KV Lippe
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold
Kto.-Nr. 446 222 901
BLZ  472 601 21

Bei freien und offenen Angeboten des Rolfschen Hofs werden die Teilnahmebeiträge zu Beginn der 
Veranstaltung eingesammelt. Bitte halten Sie den Betrag möglichst passend bereit.

Begleitung von Gruppen minderjähriger Teilnehmer

Bei Gruppen von minderjährigen Veranstaltungsteilnehmern ist die Anwesenheit mindestens einer volljährigen 
Begleitperson seitens des / der  Buchenden notwendig. Diese sollte die Veranstaltung aktiv begleiten.

Wetterlage

Umweltbildungsveranstaltungen am Rolfschen Hof finden grundsätzlich bei jedem Wetter im Freien statt. Alle 
Teilnehmer werden gebeten, sich entsprechend der Wetterlage und den Geländeverhältnissen zu kleiden. Sind 
die Teilnehmer nicht entsprechend gekleidet, behält sich der Rolfsche Hof vor, insbesondere bei Gruppen 
Minderjähriger, die Veranstaltung aus Gründen der Gesundheitsvorsorge für die Teilnehmer die Veranstaltung 
vorzeitig zu beenden. Hieraus erwachsen keinerlei Ansprüche auf Wiederholung der Veranstaltung oder 
Ermäßigung des Teilnahmebeitrags. Bei unsicherer Wetterlage oder Veranstaltungen in und an Gewässern wird 
die Mitnahme von Wechselkleidung und eines Handtuches empfohlen. Bei Extremwetterlagen behält sich der 
Rolfsche Hof das Recht vor, Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen abzusagen.


